
 
 
BMVIT - II/ST4 (Rechtsbereich Kraftfahrwesen und Fahrzeugtechnik) 
Postanschrift: Postfach 201, 1000 Wien 
Büroanschrift: Radetzkystraße 2, 1030 Wien 
DVR 0000175 
email: st4@bmvit.gv.at 
 
GZ. BMVIT-179.337/0002-II/ST4/2008 
Bitte Antwortschreiben unter Anführung der Geschäftszahl 
(wenn möglich) an die oben angeführte e-mail-Adresse richten. 
 

info@bmvit.gv.at 
www.bmvit.gv.at  

                                                                                          Dynamik mit Verantwortung 

Bundesministerium 
für Verkehr, 

Innovation und Technologie 
 
 

Straße und Luft 
 

 
An alle  
Landeshauptmänner 
 

Wien, am 12.01.2009 
 
 
 
 
 
 
Betreff: Lärmarme Kraftfahrzeuge; Größe der L-Tafel 
 
 
Gemäß § 8b Abs. 5 KDV sind lärmarme Kraftfahrzeuge neben der vorderen Kennzeichentafel 
mit einer kreisrunden grünen Tafel mit mindestens 20 cm Durchmesser, weißem Rand und 
dem lateinischen Buchstaben „L“ in dauernd gut lesbarer und unverwischbarer weißer Schrift 
zu kennzeichnen. Diese Tafel muss nach dem Muster der Anlage 5c zur KDV ausgeführt sein. 
 
An das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) wurde nunmehr 
das Problem herangetragen, dass zur Erreichung verbesserter Abgaswerte immer größere 
Kühlflächen beim Lkw notwendig sind und dadurch die Fläche für die Anbringung von 
zusätzlichen Tafeln immer kleiner wird. Durch die Tafel in der bisherigen Dimension würde ein 
Teil der Kühlfläche verdeckt.  
Diese Tafel sollte daher auf 15 cm Durchmesser verkleinert werden. 
 
Um dieses Problem zu lösen, soll mit der nächsten KDV-Novelle, die noch im ersten Quartal 
2009 zu erwarten ist, eine entsprechende Änderung vorgenommen werden. 
 
Da das Problem aber für einzelne LKW-Hersteller schon sehr dringlich ist, bestehen seitens 
des BMVIT keine Bedenken, wenn bereits jetzt solche grünen Tafeln mit einem Durchmesser 
von 15 cm verwendet werden. 
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Da auch bei den kleineren Tafeln eine eindeutige und leichte Erkennbarkeit gegeben ist, ist 
bei Kontrollen von einer Beanstandung abzusehen, wenn die grüne Tafel zur Kennzeichnung 
des lärmarmen Kraftfahrzeuges lediglich einen Durchmesser von 15 cm aufweist. 
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